
Organ für amtliche Kundmachungen. 
Erscheint an jedem Freitag. Abonnementspreis: F ü r  das  In l and  jährlich 4 Kr., halbjährlich 2 Kr., vierteljährlich 1 Kr., mit Postversendung imd Zustellung ins  Haus;  
für Oesterreich und Deutschland mit  Postversendung jährlich 5 Kr., halbjährlich Kr. 2 .50 ;  für die Schweiz und das übrige Ausland jährlich 6 Fr., halbjährlich 3 F r .  
vierteljährlich Fr .  1.50 franko ins Haus. M a n  abonniert im Jnlande bei den betreffenden Briefboten; fürs Ausland bei den nächstgelegenen Postämtern oder bei der 
Redaktion des „Volksblattes"; für die Schweiz bei der Buchdruckerei I .  Kuhn in Buchs (Rheintal). — Briefe und Gelder werden franko erwartet. — Einrückungsgebühr 
für Inserate im Publikationsteile für die dreispaltige Zeile oder deren Raum 8 h oder 10 Rp. — Korrespondenzen, Inserate und Gelder sind an die Redaktion einzusenden, 
' ^ ' und zwar erstere spätestens bis jeden Mit twoch m i t t a g s .  

Freitag M 3 7 .  den 15. September 1916.  

Amtlicher Teil. 
ZI. 3236/Reg. 

Kttttdmachtmg 
betreffend das Verbot der Ausfuhr von Häuten. 

Die Ausfuhr aller Gattungen von Rinderhäuten 
sowie von frischen Kalbfellen wird hiemit bis auf 
weiteres untersagt. 

Uebertretungen dieses Verbotes unterliegen einer 
Geldstrafe bis zu 1000 Kr.', beziehungsweise einer 
entsprechenden Arreststrafe. 

Häute und Felle obiger Art  werden von der 
fürstl. Regierung zu Höchstpreisen übernommen. 

Fürstliche Regierung. 
V a d u z ,  am 6. Sept. 1916. 

Der fstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof. 

ZI. 3310/Reg. 
K t t n d m a c h u v g  

betreffend den Schulbeginn an der Landesschule. 
Das  neue Schuljahr beginnt an der Landesschule 

am Dienstag den 19. September l .  I .  um 7 Uhr 
vormittags. 

Neueintretende haben sich am Montag den 18 .  
September vormittags 9 Uhr in der Landesschule 
einer Aufnahmsprüfung zu unterziehen. 

Z u  dieser Prüfung werden nur solche Kandidaten 
zugelassen, welche den ersten Jahrgang der dritten 
Klasse an einer liechtensteinischen Elementarschule 
mit Erfolg zurückgelegt haben, oder — soserne sie 
aus dem Auslande kommen — eine dem Lehrziel 
dieses Jahrganges entsprechende Vorbildung nach-
weisen. 

I n  die Landesschule können zwar auch Schüler 
aus den obern Jahrgängen der dritten Elementar-
schulklasse aufgenommen werden, doch ist es wün-
schenswert, daß die Schüler schon nach Zurücklegung 
des ersten Jahrganges dieser Klasse in die Landes-
schule eintreten, und dann alle drei Kurse der 
Landesschule absolvieren, da besonders der dritte 
Kurs für Schüler, welche eine Anstellung in einem 
Amte oder Geschäfte anstreben, wichtig ist. 

Bedürftige Schüler aus auswärtigen Gemeinden 
können über ihr Ansuchen zum Zwecke des Besuches 
der Landesschule Stipendien aus Landesmitteln er-
halten. 

Den Schülern des dritten Kurses wird Gelegen-
heit gegeben sein, die Maschinenschrift zu erlernen. 

Fürstliche Landesschulbehörde. 
V a d u z ,  am 13. September 1916. 

Der fstl. Landesverweser: 
gez. J m h o f .  

ZI. 3296/ßeg, 
Kundmachung. 

Bei der am 11. September 1916 vorgenomme-
nen Zuchtstiervorbeschau wurden vorläufig die in 
folgendem bezeichneten Exemplare als zum Zucht-
zweck geeignet anerkannt: 
Des Zttchtstierbefitzers 

Name 
Beck Meinrad 
Risch Alexander 
Vogt Ferdinand 

Derselbe 
Schädler Emerite 
Hemmerle Adolf 
Äolfinger Emil 
Beck Daniel 
Nigg Joses 
Wille Baptist 
Beck Ferdinand 

Derselbe 
Wille Anton 
Kindle Hermann 
Beck Meinrad 
Gaßner Josef 
Wille P iu s  

Derselbe 
Beck Ursula 
Heeb Ferdinand 
Wächter Ludwig 
Wanger Johann 
Kaufmann Josef 
Wille Franz 
Antann Franz 
Ofpelt Witwe 
Röckle Gebrüder 
Hohenegger Kassian 
Beck Alexander 
Schädler Franz 
Schlegel Franz 
Bogt Elias 
Bargetze Emil 
Bogt Johann 
Schädler Emerite 
Meier Jakob 
Gerner Franz Josef 
Batliner Jakob 
Heeb Fridolin 
Heeb Franz Josef 
Büchel Emil 
Walch Josef 

Wohnort 
Vaduz 
Schaan 
Balzers 
Balzers 
Balzers 
Vaduz 
Balzers 
Triesenberg 
Balzers Nr. 8 
Balzers 
Planken 
Planken 
Balzers 
Triefen 
Schaan 
Vaduz 
Balzers 
Balzers 
Planken 
Schaan 
Vaduz 
Schaan 
Balzers 
Vaduz 
Vaduz 
Vaduz Nr. 70 
Mühleholz-V. 
Vaduz 
Triesenberg 
Triesenberg 
Vaduz 
Balzers 
Triesen 
Balzers 
Balzers 
Eschen 
Eschen 
Eschen 
Ruggell 
Gamprin 
Ruggell 
Ruggell 

D«S Stieres 
Alter in  
Jahren 
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1 
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1 
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1 
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1 1 
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1 
1 
1 
1 
1 
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Farbe 
braun 

Hasler Pau l  
Oehri Rudolf 
Hoop Franz Josef 
Biedermann Josef 

Derselbe 
Oehri Albert 
Kind Martin 
Büchel Eduard 
Hoop Josef 
Kind Lorenz 
Marxer Johann 
Oehri Rochus 
Meier Anton 
Büchel Johann Georg 
Biedermann Fabian 
Näscher Ludwig 

Derselbe 
Büchel Josef 

Derselbe 
Oehri Franz Josef 
Büchel Andreas 

Derselbe 
Oehri Franz Josef 
Hoop Magnus 
Büchel Emil 
Büchel Johann 
Büchel Emil 
Hasler Johann 
Büchel I d a  
Marxer Joh .  Georg 
Oehri Andreas 

Derselbe 

Ruggell 1 
Ruggell 1 
Ruggell 1 
Ruggell 1 
Ruggell 1 
Gamprin 1 
Ruggell .1. 
Ruggell 1 
Ruggell 1 
Gamprin 1 
Eschen 1 
Eschen 1 
Eschen 1 
Schellenberg 1 
Ruggell 1 
Gamprin 1 
Gamprin 1 
Ruggell _ 1 
Ruggell 1 
Gamprin 1 
Gamprin 1 
Gamprin 1 
Ruggell 1 
Ruggell 1 
Ruggell Nr. 22 1 
Ruggell 1 
Ruggell 1 
Gamprin 1 
Ruggell 1 
Eschen 1 
Ruggell 1 
Ruggell 1 
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Die vorbezeichneten Stiere können nur  dann zur 
Züchtung zugelassen werden, wenn dieselben von 
nun an gut genährt, zweckmäßig in den Gemeinden 
verstellt, sowie bei der gelegentlich stattfindenden 
Beschau als tauglich anerkannt werden. 

E s  wird ferner bemerkt, daß jede Gemeinde der-
pflichtet ist, mindestens einen erstklassigen S t i e r  
aufzustellen und daß nur in einem solchen Falle 
überhaupt Subventionen erteilt werden. 

Bei Prüfung der Zuchtstierhaltungsverträge wird 
die fürstl. Regierung einen strengen Maßstab an-
legen und den Verträgen der Gemeinden mit sol-
chen Personen, von welchen die erforderliche E r -
nährung und Pflege der Stiere nicht Erwartet 
werden kann, von vorneherein die Genehmigung 
versagen. 

Fürstliche Regierung. 
V a d u z ,  am 13. September 1916. 

Der fstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof. 

e l l  a t v t t  t »tt et et) u 11 cj.  
Zur Durchführung der am 18. September 1916 in Wirksamkeit tretende» kaiserlichen Verordnung vom 29. August 1916, R. G.  Al. 

Nr. 278, betreffend die Einführung der Zündmittelsteuer hat das Finanzministerium mit der Verordnung vom 1. September 1916,  N. G. Dl. 
Nr. 279, hinsichtlich der Anmeldung und Kontrolle des Zündhohhandels und -Verschleißes, dann der Herstellung und des Verschleißes von 
Feuerzeugen und des Handels mit solchen, endlich hinsichtlich der Nachversteuerung von Zündhölzchen und Feuerzeugen u. a. nachstehende Be
stimmungen getroffen: 

A o n t r o l l «  d e s  Z ü n d h o l z h a n d e l »  «tnft 
I ü n d h o l z v e r s c h l e i t z e s .  

Wer den Handel mit Zündhölzchen oder den 
Verschleiß von solchen betreibt, hat dies spätestens 
am 11. September 1916, wenn der Betrieb aber 
erst später eröffnet werden soll, 48 Stunden vor 
Beginn des Betriebes bei der zuständigen Finanz-
wachabteilung schriftlich mittels ungestempelter Ein-
gäbe anzuzeigen, wobei Name des Geschäftsinhabers 
oder Gewerbetreibenden, Art des Gewerbebetriebes, 
Ort, Platz oder Gasse, Konskriptionsnummer und 
die sonstigen den Standort des betreffenden G e -
schäftes oder Gewerbes näher bezeichneten Daten 
anzugeben sind. I n  den von den Inhabern von 
Zündholzautomatenunternehmungen zu erstattenden 
Anzeigen sind auch die Standorte der Zündholz-
antomaten zu bezeichnen. 

Jede Verlegung eines Betriebes an eine andere 
Stätte ist 48 Stunden vorher, jeder Wechsel in 

der Person des Unternehmers vom neuen Unter-
nehmer binnen 48 Stunden nach der Uebernahme 
in derselben Weise anzuzeigen. Ueber jede Anzeige 
wird der Partei  von der Finanzwachabteilung eine 
Bestätigung ausgefolgt. 

Die im ersten Absätze bezeichneten Betriebe, fer-
ner Gast- und Kaffeehäuser, in deren Räumen 
Zündhölzchen den Besuchern zur Verfügung gestellt 
werden, unterliegen hinsichtlich des Umsatzes der 
Zündhölzchen der gefällsamtlichen Kontrolle. Die 
Unternehmer sind verpflichtet, den Finanzorganen 
die vorhandenen Vorräte vorzuweisen, deren Unter-
suchung auf das Vorhandensein der vorschriftsmäßi-
gen Fabriksmarken oder Steuerzeichen zu gestatten, 
im Falle eines vorgefundenen Mangels den Bezug 
oder die Versteuerung der Vorräte nachzuweisen 
und den Finanzorganen die Einsicht in die Ge
schäftsbücher über fallweisen Auftrag der Finanz-
behörde erster Instanz zu gewähren. 

A a c h v e r s t e u e r n n g .  
Zündhölzchen, die sich am 18. September 1916 

im Gelwngsgebiete der Zündmittelsteuer außerhalb 
einer Zündholzfabrik, eines Zündholzfreilagers oder 
einer Zollniederlage befinden, unterliegen einer 
Nachsteuer. Diese beträgt: 

a) F ü r  geschwefelte Zündhölzchen 2 h für jede 
Packung mit nicht mehr als 100 Stück I n h a l t ;  

F ü r  Packungen mit größerem Inhal te  je 2 h 
für je 100 Stück oder Teilmengen hievon; 

d) F ü r  andere Zündhölzchen 2 h für jede Pak-
knng mit nicht mehr als 66 Stück I n h a l t ;  

F ü r  Packungen mit größerem Inhalte je 2 h für 
je 66 Stück oder Teilmengen hievon; 

°) F ü r  Zündkerzchen 10 h für jede Packung mit 
nicht mehr als 66 Stück Inha l t ;  5 

F ü r  Packungen mit größerem Inhalte je 10 h 
für je 66  Stück oder Teilmengen hievon. 

Von der Nachsteuer sind Zündholzvorräte befreit. 


